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A - Berufshaftpflichtversicherung

Der Versicherungsschutz für die im Antrag/Versicherungsschein beschriebene
freiberufliche Tätigkeit wird auf der Grundlage der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für Haftpflichtversicherung (AHB)gewährt, soweit
die nachfolgenden Besonderen Bedingungen für die
Berufshaftpflichtversicherung nichts anderes bestimmen.

I. Gegenstand der Versicherung

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
die Folgen von Verstößen bei der Ausübung der im Versicherungsschein
beschriebenen Tätigkeit.



2. Der Versicherungsschutz umfaßt Personenschäden und sonstige Schäden
(Sach- und Vermögensschäden gemäß § 1 Ziff. 1 und 3 AHB) zu den im
Versicherungsschein festgelegten Versicherungssummen. Diese bilden die
Höchstgrenze bei jedem Verstoß.

3. Die Versicherungssummen stehen - in teilweiser Abweichung von § 3 Ziff.
II 2 Abs. 1 AHB - nur einmal zur Verfügung,

a) wenn mehrere auf gemeinsamer Fehlerquelle beruhende Verstöße zu Schäden
an einem Bauwerk oder mehreren Bauwerken führen, auch wenn diese Bauwerke
nicht zum selben Bauvorhaben gehören;

b) wenn mehrere Verstöße zu einem einheitlichen Schaden führen;

c) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf die sich der
Versicherungsschutz bezieht.

II. Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes

1. Der Versicherungsschutz umfaßt Verstöße, die zwischen Beginn und Ablauf
des Versicherungsvertrages begangen werden, sofern sie dem Versicherer nicht
später als fünf Jahre nach Ablauf des Vertrages gemeldet werden.

2. Beim erstmaligen Abschluß einer Berufshaftpflichtversicherung erstreckt
sich der Versicherungsschutz auch auf solche Verstöße, die innerhalb eines
Jahres vor Beginn des Versicherungsvertrages begangen wurden, wenn sie dem
Versicherungsnehmer bis zum Vertragsabschluß nicht bekannt waren
(Rückwärtsversicherung).

Als bekannt gilt ein Verstoß auch dann, wenn er auf einem Vorkommnis beruht,
das der Versicherungsnehmer als Fehler erkannt hat oder das ihm gegenüber
als Fehler bezeichnet wurde, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche
erhoben oder angedroht wurden.

3. Eingeschlossen in den Versicherungsschutz ist der Schadenersatzanspruch
wegen Nichterfüllung (§ 635 BGB), wenn es sich um einen Schaden am Bauwerk
handelt.

4. Die Ausschlüsse gemäß § 4 Ziff. I 5 und § 4 Ziff. I 6 b AHB finden keine
Anwendung.

III. Arbeitsgemeinschaften und Planungsringe

1. Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, bei
denen die Aufgaben im Innenverhältnis nach Fachgebieten, Teilleistungen oder
Bauabschnitten aufgeteilt sind, besteht Versicherungsschutz für Verstöße,
die bei einer vom Versicherungsnehmer übernommenen Aufgabe begangen wurden,
und zwar voll bis zu den vereinbarten Deckungssummen.

2. Sind die Aufgaben nicht im Sinne von Ziffer l aufgeteilt, so ermäßigen
sich die Ersatzpflicht des Versicherers und die vereinbarten
Versicherungssummen auf die Quote, welche der prozentualen Beteiligung des
Versicherungsnehmers an der Arbeitsgemeinschaft entspricht. Ist eine
quotenmäßige Aufteilung nicht vereinbart, so gilt der verhältnismäßige
Anteil entsprechend der Anzahl der Partner der Arbeitsgemeinschaft.

3. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche der Partner der
Arbeitsgemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der Arbeitsgemeinschaft
gegen die Partner oder umgekehrt wegen solcher Schäden, die ein Partner oder
die Arbeitsgemeinschaft unmittelbar erlitten hat.



4. Die Bestimmungen der Ziffern 1 bis 3 sind bei Teilnahme an Planungsringen
entsprechend anzuwenden.

IV. Ausschlüsse

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

1. aus der Überschreitung der Bauzeit sowie von Fristen und Terminen,

2. aus der Überschreitung ermittelter Massen oder Kosten,

3. aus fehlerhaften Massen- oder Kostenermittlungen,

4 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten,

5. aus der Vergabe von Lizenzen,

6. aus dem Abhandenkommen von Sachen einschließlich Geld, Wertpapieren und
Wertsachen,

7. die als Folge eines im Inland oder Ausland begangenen Verstoßes im
Ausland eingetreten sind,

8. die der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter durch ein bewußt
gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidriges Verhalten verursacht hat,

9. aus der Vermittlung von Geld-, Kredit-, Grundstücks- oder ähnlichen
Geschäften sowie aus der Vertretung bei solchen Geschäften,

10. aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus der Kassenführung sowie wegen
Untreue und Unterschlagung.

V. Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen,
die er zur Leitung oder Beaufsichtigung angestellt hat, in dieser
Eigenschaft;

2. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung
ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es
sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß der
Reichsversicherungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen
derselben Dienststelle zugefügt werden.

VI. Nicht versicherte Risiken

1. Die Berufshaftpflicht ist nicht versichert, wenn der Versicherungsnehmer
Verpflichtungen übernimmt, die über das Berufsbild eines
Architekten/Bauingenieurs hinausgehen.



Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Versicherungsnehmer

a) Bauten ganz oder teilweise

   im eigenen Namen und für eigene Rechnung

   im eigenen Namen für fremde Rechnung

   im fremden Namen für eigene Rechnung

   erstellen läßt;

b) selbst Bauleistungen erbringt oder Baustoffe liefert.

2. Die Berufshaftpflicht ist auch dann nicht versichert, wenn die unter
Ziffer 1 a) und b) genannten Voraussetzungen in der Person des Ehegatten des
Versicherungsnehmers oder bei Unternehmen gegeben sind, die vom
Versicherungsnehmer oder seinem Ehegatten geleitet werden, die ihnen gehören
oder an denen sie beteiligt sind.

B. Haus- und Grundstücks-Haftpflichtversicherung

I. Versichert ist - nach Maßgabe der AHB und der nachstehenden Bestimmungen
- die gesetzliche Haftpflicht als Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutznießer
von Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die ausschließlich für den
versicherten Beruf oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner
Betriebsangehörigen benutzt werden, wenn Berufsstätte und Wohnung in engem
räumlichen Zusammenhang stehen.

II. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1 . des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabarbeiten) auf den
Grundstücken bis zu einer Bausumme von DM 20.000,- je Bauvorhaben. Wird
dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann
die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (§ 2 AHB);

2. des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn
die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

3. der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und
sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die
gegen sie aus Anlaß der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es
sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß der
Reichsversicherungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen
derselben Dienststelle zugefügt werden;

4. der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft (§ 7 AHB).



C - Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko -

§ 1

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers
(Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe.

(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besonderen Vertrag
gewährt.)

§ 2

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (A H
B).

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens
gilt nicht als Weisung des Versicherers.

§ 3

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

§ 4

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder
mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von Hoher Hand
beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

Zu A und B:

I. Kraft- und Wasserfahrzeuge

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder
Kraftfahrzeuganhängers verursachen.



2. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder
für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.

3. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

4. Eine Tätigkeit der in Ziffer 1 und 2 genannten Personen an einem
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des
Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

II. Luftfahrzeuge

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeugs verursachen oder
für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.

2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

3. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von
Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich
für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt
waren,

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur,
Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen,

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen,
der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge.

III. Brennbare oder explosible Stoffe

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem vorschriftswidrigen
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen.
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